
Vorabentscheidungsersuchen des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Pfalz (Deutschland) eingereicht am 11. Februar 
2009 — Landkreis Bad Dürkheim gegen Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion, beigeladen: Frau Astrid 

Niedermair-Schiemann 

(Rechtssache C-61/09) 

(2009/C 113/40) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Landkreis Bad Dürkheim 

Beklagte: Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Beigeladene: Frau Astrid Niedermair-Schiemann 

Vorlagefragen 

1. Handelt es sich auch dann um eine landwirtschaftliche Flä
che im Sinne von Art. 44 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003 ( 1 ), wenn deren Nutzung zwar auch landwirt
schaftlichen Zwecken dient (Beweidung zwecks Schafhal
tung), der überwiegende Zweck aber in der Verfolgung der 
Ziele der Landschaftspflege und des Naturschutzes besteht? 

2. Für den Fall, dass Frage 1) zu bejahen ist: 

Wird eine Fläche für nicht landwirtschaftliche Tätigkeiten 
genutzt im Sinne von Art. 44 Abs. 2 Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003, wenn die Tätigkeit überwiegend dem Natur
schutz dient oder jedenfalls dann, wenn der Landwirt bei der 
Erfüllung der Naturschutzziele Weisungen der Naturschutz
behörde unterliegt? 

3. Für den Fall, dass eine landwirtschaftliche Fläche vorliegt 
(Frage 1), die auch für eine landwirtschaftliche Tätigkeit ge
nutzt wird (Frage 2): 

Setzt die Zuordnung einer landwirtschaftlichen Fläche zum 
Betrieb (landwirtschaftliche Fläche des Betriebes im Sinne 
von Art. 44 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1782/2003) vo
raus, 

a) dass sie dem Betrieb aufgrund eines Pachtvertrages oder 
eines ähnlichen befristeten Geschäftes gegen Entgelt zur 
Verfügung steht? 

b) Verneinendenfalls: Ist es für die Betriebszuordnung un
schäd-lich, wenn die Flächen dem Betrieb unentgeltlich 
oder nur gegen Übernahme der Beiträge zur Berufsge
nossenschaft zur Nutzung in bestimmter Weise und in
nerhalb eines begrenzten Zeitraumes entsprechend den 
Zielen des Naturschutzes über-lassen werden? 

c) Bejahendenfalls: Ist es für die Betriebszuordnung un
schädlich, wenn der Betrieb verpflichtet ist, auf den Flä

chen bestimmte Leistungen zu erbringen und dafür eine 
Vergütung erhält? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 
2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsrege
lungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung 
der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) 
Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 
1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 
2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 — Abl. L 270, S. 1. 

Rechtsmittel, eingelegt am 17. Februar 2009 vom Comitato 
„Venezia vuole vivere“ gegen das Urteil des Gerichts erster 
Instanz (Sechste erweiterte Kammer) vom 28. November 
2008 in den verbundenen Rechtssachen T-254/00, T- 
270/00 und T-277/00, Hotel Cipriani SpA u. a./Kommission 

(Rechtssache C-71/09 P) 

(2009/C 113/41) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Comitato „Venezia vuole vivere“ (Prozessbe
vollmächtigter: A. Vianello, avvocato) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Hotel Cipriani SpA, Società Italiana 
per il gas SpA (Italgas), Repubblica italiana, Coopservice — 
Servizi di fiducia Soc. coop. rl, Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— dem vorliegenden Rechtsmittel stattzugeben 

— und damit das am 3. Dezember 2008 zugestellte Urteil des 
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften 
(Sechste erweiterte Kammer) vom 28. November 2008 in 
den verbundenen Rechtssachen T-254/00, T-270/00 und T- 
277/00, Comitato „Venezia vuole vivere“/Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, aufzuheben und die Entschei
dung 2000/394/EG der Kommission vom 25. November 
1999 ( 1 ) für nichtig zu erklären, hilfsweise, deren Art. 5 
insoweit für nichtig zu erklären, als er eine Verpflichtung 
zur Rückforderung der fraglichen Sozialbeiträge begründet 
und vorsieht, dass zusätzlich zu diesem Betrag Zinsen für 
den betreffenden Zeitraum zu zahlen sind; 

— der Kommission die Kosten beider Rechtszüge aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Das Comitato Comitato „Venezia vuole vivere“ stützt sein 
Rechtsmittel auf sechs Gründe.
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